
Gemeindeamt Pennewang   4624 Pennewang, 10.12.2013 
Pol.- Bez. Wels-Land, OÖ.    Telefon: 07245/26155-11 
Mail: gemeinde@pennewang.ooe.gv.at  Telefax: 07245/26155-14 
http://www.pennewang.at    Bearbeiter: AL Karl Bachler 
AZ.: 004-1/06-2013 

 
 

K U N D M A C H U N G 
 
 
Gemäß § 94 Abs. 6 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der 
Gemeinderat der Gemeinde Pennewang in seiner Sitzung am 09. Dezember 2013 

nachstehende Beschlüsse, welche die Öffentlichkeit berühren, gefasst hat: 
 
1.) Prüfungsausschuss; Genehmigung des Prüfungsberichtes vom 04.12.2012 
Der Prüfungsbericht des örtlichen Prüfungsausschusses vom 04.12.2012 über die Prüfung 
der Entwürfe - Nachtragsvoranschlag 2013, Voranschlag 2014 und Voranschlag „VFI der 
Gemeinde Pennewang & Co.KG 2014 – wurde zustimmend zur Kenntnis genommen und 
genehmigt.  
 
2.) Genehmigung des Nachtragsvoranschlages 2013 
A) ordentlichen Nachtragsvoranschlag – Einnahmen   €     1.553.800,00 
 (gegenüber € 1.423.200,00 im VA = +  160.600,00) 
 mit Ausgaben von ............................................................ €     1.673.200,00 
 (gegenüber € 1.610.800,00 VA =  + 62.400,00) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sollfehlbetrag  OH ............................................................ €    -  119.400,00 
gegenüber einem Abgang im VA von   - € 187.600,00 = - 68.200,00 

=================================================================== 
B) im außerordentlichen Nachtragsvoranschlag – Einnahmen  €     809.000,00 
 (gegenüber €   550.500,00 im AOVA =+  258.500,00) 
 mit Ausgaben von .............................................................  €     756.600,00 
 (gegenüber €   415.500,00 im AOVA = - 341.100,00) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Soll-Überschuss AOH ........................................................... €    +  52.400,00 
 gegenüber einem Soll-Überschuss im VA von € + 135.000,00 = -     82.600,00 
==================================================================== 
 

3.) Genehmigung des Voranschlages 2014 
Der für das Finanzjahr 2014 erstellte Voranschlag samt Beilagen (Gebühren, 
Dienstpostenplan, u.a.) wurde unverändert angenommen und beschlossen. Über die 
Auflage des Voranschlages mit Festsetzung der Gebühren und Abgaben ergeht eine 
eigene Kundmachung. 
 
Ordentlicher Haushalt - OH: 
Einnahmen  € 1.496.900,00 
Ausgaben € 1.622.500,00 
Abgang € -  125.600,00 
 
Außerordentlicher Haushalt - AOH: 

Einnahmen € 1.132.400,00 
Ausgaben € 1.116.400,00 
Überschuss € +  16.000,00 
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4.) VFI der Gemeinde Pennewang & Co KG; Genehmigung des VA 2013 
Der für das Finanzjahr 2014 erstellte Voranschlag wurde wie folgt beschlossen: 
 
A) Ordentlicher Voranschlag – Einnahmen € 55.900,00 

Ordentlicher Voranschlag – Ausgaben € 55.900,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sollbetrag  OH €            -0- 
================================================================== 
B) Außerordentlichen Voranschlag – Einnahmen € 207.100,00 

Außerordentlichen Voranschlag – Ausgaben € 214.400,00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sollfehlbetrag AOH €-  7.300,00 
================================================================== 
 
 
5.) Genehmigung des Mittelfristigen Finanzplanes 2014 - 2017 
Der vorliegende Entwurf des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2014 - 2017 
welcher aus einem mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan sowie einem 
mittelfristigen Investitionsplan besteht, wurde zur Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
 
6.) Genehmigung des Kassenkreditvertrages für das Finanzjahr 2014 
Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen Gemeindevoranschlages und 
Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit im Finanzjahr 2014 wurde die Aufnahme eines 
Kassenkredites (Kontoüberziehungsrahmen) im Betrag von € 365.000,00 bei der Raiba 
Gunskirchen beschlossen und der Kassenkreditvertrag genehmigt. 
 
 
7.) Genehmigung der Winterdienstvereinbarung mit der Fa. Alexander Heidl 

Die zwischen der Gemeinde Pennewang und der Fa. Alexander Heidl abgeschlossene 
Vereinbarung zur Durchführung des Winterdienstes auf den in der GR Sitzung vom 
04.11.2013 festgelegten Straßen, Gehsteigen und Plätze, wird unverändert angenommen 
und beschlossen. 
 
 
8.) Kanalbau – BA 05 – Balding-Nölling-Pühret; Vergabe der Erd-, Baumeister- und 

Installationsarbeiten 

Dazu wurde beschlossen, dass gemäß Bundesvergabegesetz, der Auftrag für die Erd-, 
Baumeister- und Installationsarbeiten der Abwasserbeseitigungsanlage Pennewang – 
Bauabschnitt 05, an die billigstbietende Firma Porr Bau GmbH, Niederlassung OÖ, 4020 
Linz, Pummererstraße 18, gemäß dem Angebot vom 06.11.2013 und einer 
Nettoangebotssumme von € 865.386,63, vorbehaltlich der Zustimmung des Amtes der Oö. 
Landesregierung, vergeben werden soll. 
 
 
9.) Kanalbau – BA 05; Vergabe der Derlehensausschreibung an die Firma 

Wagenhofer & Partner GbmH&Co KG 

Die Ausschreibung des zur Finanzierung des Kanalbaues - BA 05 aufzunehmenden 
Darlehens mit Ermittlung eines Bestbieters wurde an die Firma Kommunal-Consult, 
Wagenhofer & Partner GmbH & Co KG aus Saalfelden, zum Nettofixpreis von € 2.150,00 
abzgl. 3 % Skonto vergeben. 
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10.) Grundsatzbeschluss über die Gründung von regionalen Standesamts- und 
Staatsbürgerschaftsverbänden im Bezirk Wels-Land 

Zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Aufgaben im Personenstands- und 
Staatsbürgerschaftswesen sollen im Bezirk Wels-Land regionale Standesamts- und 
Staatsbürgerschaftsverbände gegründet werden. Dazu wurde der Grundsatzbeschluss 
über den Beitritt der Gemeinde Pennewang zum regionalen Standesamts- und 
Staatsbürgerschaftsverband mit Sitz in Gunskirchen gefasst.  
 
 
11.) Kanalbau BA 05/Balding-Nölling-Pühret; Aufnahme eines Landesdarlehen und 

Genehmigung des Schuldscheines 

Die Oö. Landesregierung hat mit Beschluss vom 28.10.2013 der Gemeinde Pennewang 
zur Finanzierung des Kanalbaues – Bauabschnitt 05, ein Landesdarlehen bis zu einer 

Höhe von € 62.100,00 gewährt. Die Aufnahme des Darlehens wurde beschlossen und der 
diesbezügliche Schuldschein unverändert angenommen und genehmigt. 
 
 
 
 
        Der Bürgermeister: 
 
 
        Hermann Lidauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeschlagen am:.................................. 
 
 
Abgenommen am:................................... 


